
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§§ 4 UND 6 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA 1 - 4)

 zulässig sind:

 

 ausnahmsweise zulässig sind:

 

 nicht zulässig sind: 

Gem. § 4 BauNVO - Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen.

Gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,
2. Gartenbaubetriebe
3. Tankstellen,
4. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften.

1.2 MISCHGEBIET (MI 1 - 2)

 zulässig sind:

 

 

 nicht zulässig sind:

Gem. § 6 BauNVO - Mischgebiet

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Gem. § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 
BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Anlagen für sportliche Zwecke,
2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen,
4. Vergnügungsstätten.

Unzulässig sind zudem gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i. V. m. 
§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Werbeanlagen, welche sich 
nicht an der Stätte der Leistung befinden.

Unzulässig sind weiterhin gem. § 6 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Läden mit Geschäfts- 
und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sexshops und 
Videotheken) und sonstige Gewerbebetriebe, in denen 
sexuelle Tätigkeiten gewerblich ausgeübt oder ange-
boten werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe 
einschließlich Wohnungsprostitution und gewerbliche 
Zimmervermietung).

1.3 SONSTIGES SONDERGEBIET, 
ZWECKBESTIMMUNG „GESUNDHEITS-
ZENTRUM, TAGESPFLEGE / 
KINDERTAGESPFLEGE UND BETREUTES 
WOHNEN, SERVICE-WOHNEN“

Zulässig sind:

Gem. § 11 BauNVO wird als Art der baulichen Nutzung 
ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Gesundheitszentrum, Tagespflege / Kindertagespflege 
und betreutes Wohnen, Service-Wohnen“ festgesetzt.

1. Gesundheitszentrum, (Kinder-)Tagespflege 
sowie Wohnnutzungen für betreutes Wohnen 
und pflegebetreutes Wohnen, Wohnungen mit 
Servicedienstleistungen

2. die der Versorgung des Gebietes und der 
Zweckbestimmung dienenden Läden, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerks- und Gewerbebetriebe (z.B. Kiosk, 
Sanitätshaus, Restaurant, Cafeteria, Bistro, 
Betriebe für gesundheits- und pflegeaffine 
Therapie- und Dienstleistungen, Einrichtungen 
der Tagesbetreuung, ambulanter Dienst für das 
betreute Wohnen, Physiotherapie),

3. Anlagen für soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke und Anlagen der Verwaltung (den 
Bedürfnissen der Bewohner entsprechende Anlagen 
für Dienstleistungen und Aktivitäten, Aufenthalts-, 
Sozial-, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsräume 
sowie Funktions- und Nebenräume).

4. Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zuge-
ordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt der Höhe für die 
baulichen und sonstigen Anlagen ist im Bereich der All-
gemeinen Wohngebiete WA 1 - 4 sowie im Bereich des 
Mischgebietes MI 1 die Traufhöhe (TH). 
Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außenwand mit 
der Oberkante der Dachhaut. 

Im Bereich des Mischgebietes MI 2 und des sonstigen 
Sondergebietes SO ist der maßgebende obere Bezugs-
punkt für die maximale Höhe die Oberkante der bau-
lichen und sonstigen Anlagen.
Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt ist die Höhe der angrenzenden 
Straße, gemessen an der straßenseitigen Gebäudemit-
te. Grenzen zwei Straßen an das Gebäude an, ist die 
niedrigere der beiden Straßenhöhen als Bezugspunkt 
zu wählen.

Durch Photovoltaikmodule / Solarmodule inkl. der zum 
Betrieb erforderlichen Anlagen und Bauteile kann die 
zulässige Gebäudeoberkante überschritten werden.

Beim Wiederaufbau eines Gebäudes, welches wegen 
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutung erhaltenswert ist (z. B. Musikanten-
haus), kann ausnahmsweise von der festgesetzten Ge-
bäudehöhe abgewichen werden.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO im Be-
reich der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 - 4 auf 0,4,  
im Bereich des Mischgebietes MI 1 auf 0,6, im Bereich 
des Mischgebietes MI 2 auf 0,8 und im Bereich des 
sonstigen Sondergebietes SO auf 0,6 festgesetzt. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflä-
chen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetz-
te GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahr-
ten, durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und durch bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu 
einer GRZ von 0,6 im Bereich der Allgemeinen Wohn-
gebiete WA 1 - 4, bis zu einer GRZ von 0,8 im Bereich 
des Mischgebietes MI 1, bis zu einer GRZ von 1,0 im 
Bereich des Mischgebietes MI 2 sowie bis zu einer GRZ 
von 0,8 im Bereich des sonstigen Sondergebietes über-
schritten werden.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird im Bereich des 
Allgemeinen Wohngebietes WA 1 und des 
Mischgebietes MI 1 gem. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 
20 BauNVO als Mindest- und Höchstmaß festgesetzt.

Im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete WA 2, 
WA 3 und WA 4 sowie im Bereich des sonstigen 
Sondergebietes SO wird die Zahl der Vollgeschosse 
gem. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO als 
Höchstmaß festgesetzt.

3.  BAUWEISE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 

BAUNVO
Siehe Plan.
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 3, die 
Mischgebiete MI 1 und 2 sowie das sonstige Sonder-
gebiet SO wird eine abweichende Bauweise gem. § 
22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt (a). In der abweichen-
den Bauweise ist eine Grenzbebauung bzw. eine Be-
bauung im Grenzabstand zulässig. 

Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 4 
wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt (o). In der offenen Bauweise sind Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

• Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Bestand im Misch-System.

• Neubauvorhaben und Erweiterungsbauten müssen im modifizierten Mischsystem entwässern:

• Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.

• Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück zu versickern. 
Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlagswasser 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstück zurück-
zuhalten und gedrosselt der vorhandenen Kanalisation zuzuführen. Die konkretisierten Planungen / Detail-
planungen sind vor der Bauausführung mit den zuständigen Ver- und Entsorgungsträgern abzustimmen. Ein 
Entwässerungskonzept ist vorzulegen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Dach:
• Innerhalb des Plangebiets  sind nur Sattel-, Pult- und Walmdächer zulässig. Sonstige Dachformen - wie z. 

B. Zeltdächer, Tonnendächer - sind als Ausnahme zulässig. Nebengebäude, Garagen und untergeordnete 
Anbauten sind zudem mit Flachdach zulässig. Zudem sind Flachdächer bei Hauptgebäuden zulässig, sofern 
diese begrünt werden (vgl. Festsetzung bzgl. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen).

• Die Dacheindeckung  ist mit kleinformatigen Tonziegeln bzw. tonfarbigen Betondachsteinen vorzunehmen. 
Außerdem sind Eindeckungen mit Natur- und Kunstschiefer möglich. Die Verwendung von glasierten Mate-
rialien ist unzulässig.

• Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der gleichen Neigung wie die da-
zugehörige Dachfläche zulässig.

Fassade:
• Für die Außenwände sind Putz, Natursteine, Sichtmauerwerk (Klinker, Kalksandsteine) und Holz zulässig. 

Verkleidungen der Außenwandfläche mit glasiertem Material, Kunststoffen (PVC) und Faserzementplatten/-
material sind unzulässig.

Nebengebäude/-anlage:
• Nebenanlagen sind in Gestaltung, Material und Farbe dem Hauptgebäude anzupassen.
• Nebengebäude müssen sich hinsichtlich Baumasse und Baugestaltung den Hauptgebäuden unterordnen.

Stellplätze, Garagen und Carports:
• Je Wohnung sind 2 Stellplätze, Garagen oder Carports auf dem Privatgrundstück nachzuweisen. Die Fläche 

vor der Garage kann als Stellplatz angerechnet werden.
• Im sonstigen Sondergebiet (SO) ist je 8 Pflegebetten ein PKW-Stellplatz sowie bei Gebäude mit betreutem 

Wohnen je 5 Wohneinheiten ein PKW-Stellplatz nachzuweisen.
• Der Abstand der Garagen bzw. der Carports zur Straßenverkehrsfläche muss mind. 6,00 m betragen.

Einfriedungen:
• Als Einfriedungen der Grundstücke sind Hecken, Holzzäune sowie Eisengitter mit maximal 1,5 m Höhe ein-

schließlich Sockel zulässig. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden.

Werbeanlage:
• Werbeanlagen müssen in Anordnung, Größe, Gestalt und Aussehen und - bei Leuchtreklamen - Leucht-

wirkung dem baulichen Charakter und dem Maßstab des jeweiligen Straßenraumes sowie des Gebäudes 
entsprechen, an dem sie angebracht sind. 

• Unzulässig ist die Beleuchtung von Werbeanlagen durch Lichtquellen, die in kurzen Zeitabständen ein- und 
ausgeschaltet werden oder ihre Farbe wechseln sowie durch Lichtquellen, die bewegt werden oder deren 
Träger bewegt werden.

• Werbeanlagen sind instand zu halten. Bei Zuwiderhandlungen kann die Beseitigung der Werbeanlagen an-
geordnet werden. Nach Aufgabe der Nutzung besteht die Verpflichtung, die Werbeanlage rückzubauen.

Sonstige Festsetzungen:
• Standflächen für Abfallbehälter sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen 

entweder in Schränken einzuhausen oder sichtgeschützt anzuordnen.
• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu 

belassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, 
auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer 
Zahl vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. Wasserdichte oder nicht 
durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen für z. B. trockenresistente und insektenfreundliche Beete 
oder Gartenanlagen ohne zusätzliches Vlies und Folie sind erlaubt.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: Januar 2023
© Geo-Basis-DE / LVermGeoRP 2023

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT  
 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M.  

§ 23 ABS. 3 BAUNVO
Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

5. STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB Siehe Plan.

Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirst-
richtungen in den Bereichen der Allgemeinen 
Wohngebiete und der Mischgebiete sind einzuhalten.

Ausnahmen sind zulässig für Nebenfirste, soweit sie 
sich der Hauptdachfläche unterordnen. Bei Gebäuden 
mit abweichender Firstrichtung, die aufgrund ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen 
Bedeutung erhaltenswert sind, kann diese bei einer 
Umnutzung / Nutzungsänderung / Erweiterung bei-
behalten werden.

6. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND 
NEBENANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Siehe Plan.

Stellplätze mit mehr als 3 Abstellmöglichkeiten sind 
im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes und 
des Mischgebietes nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen sowie in den festgesetzten 
Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen zulässig.

Im Bereich des sonstigen Sondergebietes sind 
Stellplätze zwischen der Straßenbegrenzungslinie der 
Hauptstraße und der straßenzugewandten Baugrenze 
ausschließlich in den festgesetzten Flächen für 
Stellplätze und Nebenanlagen zulässig.

Fahrradabstellanlagen dürfen auch außerhalb der 
Flächen Stellplätze und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen errichtet werden.

7.  FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN MIT 
ZUFAHRTEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Tiefgaragen mit Zufahrten sind innerhalb des sonsti-
gen Sondergebietes allgemein zulässig. 
Zudem sind Tiefgaragen auch unter der 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: 
Fußgängerbereich, öffentlicher Platz, allgemein zuläs-
sig.

Die Zufahrt zur Tiefgarage hat ausschließlich über die 
Hauptstraße zu erfolgen.

8. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA 1 - 4) 

und des Mischgebietes (MI 1 - 2) sind je Wohn gebäude 
maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 
Davon ausgenommen sind (Pflege-) Wohnheime und 
Wohngebäude, die der Betreuung und Pflege ihrer 
Bewohner dienen, im Sinne von sozialen Zwecken 
dienende Anlagen.

9. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die innerhalb des Plangebietes liegenden öffent-
lichen Straßenverkehrsflächen (Gartenstraße und 
Marktstraße) werden im Bestand übernommen. 

10. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHE 
PLATZFLÄCHE, PARKPLATZFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan. 

Die innerhalb des Plangebietes liegende öffentli-
che Platzfläche (Marktplatz, Parkplatzfläche) wird im 
Bestand übernommen. 

Die Inanspruchnahme der Platzfläche durch vom west-
lich angrenzenden MI 2 produzierten Verkehr ist 
zulässig.

11.  VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER  
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
„FUSSGÄNGERBEREICH, ÖFFENTLICHER 
PLATZ“

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB Siehe Plan.
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Fußgängerbereich, öffentlicher Platz“ dient als multi-
funktionale Platzfläche dem allgemeinen Aufenthalt 
zum Zwecke der Erholung, Freizeitgestaltung oder des 
Kinderspiels. 

12. VERSORGUNGSFLÄCHEN / -ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 

ABS. 2 BAUNVO
Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Elektrizität und / oder der E-Mobilität dienen, sind 
innerhalb des Geltungsbereichs des Plangebietes, 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, auch soweit für sie keine besonderen Flächen 
festgesetzt sind.

13. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Die Rodungsfristen nach § 39 Abs. 5 BNatSchG sind 

zwingend einzuhalten.

Ältere Bäume mit Baum- und größeren Asthöhlen in-
nerhalb des Plangebietes sind endoskopisch auf Spu-
ren einer Quartiernutzung durch Fledermäuse (Kotres-
te) oder Bruten von Höhlenbrütern (Spechte u.a.) zu 
überprüfen; im Nachweisfall sind künstliche Nisthilfen 
oder Quartiere als Ersatz vorzusehen.

Vor dem Rückbau von Gebäuden (Scheunen, Gewächs-
häuser) sind diese auf den konkreten Besatz von Ge-
bäudebrütern und übertagende Fledermäuse zu prüfen. 
Sollten Gebäudebrüter nachgewiesen werden, dann ist 
der Beginn des Rückbaus auf die Zeit nach Ende der 
Ästlingsphase zu verschieben. 
Sollten Brutnach- oder -hinweise des Haussperlings, 
des Mauerseglers oder der Mehl- oder Rauchschwalbe 
erbracht werden, dann ist der Verlust an Brutplätzen 
durch künstliche Nisthilfen am neuen Gebäudebestand 
auszugleichen. In Absprache mit der UNB ist hierbei 
ggfs. eine Ausnahmegenehmigung n. § 45 BNatSchG 
erforderlich, bei der auch zu klären ist, ob das Nistan-
gebot kontinuierlich (d.h. auch während der Bauphase, 
dann als CEF-Maßnahme) bereitstehen muss.

Im Falle einer Sommerquartiernutzung durch spalten-
bewohnende Arten wie der Zwerg- oder Breitflügelfle-
dermaus sind die Abrissarbeiten auf die Wintermonate 
Dezember bis Februar zu beschränken, da sich die Tiere 
dann in ihren frostsicheren Winterquartieren befinden; 
die ökologische Funktion der Ruhestätten im räumli-
chen Verbund des Siedlungsbereiches von Mackenbach 
mit vergleichbaren Quartierpotenzialen kann in diesem 
Fall weiterhin als gegeben gelten und eine Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes ist nicht anzunehmen.

Für den Fall des Vorkommens einer tradierten Wochen-
stube in einer der nachgenutzten Scheunen ist das wei-
tere Vorgehen mit der zuständigen Naturschutzbehör-
de abzustimmen.

14. MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN (LR, GR, FR) 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA 4) ist 

eine Fläche mit einem Leitungs-, Geh- und Fahrrecht 
zugunsten des Hauseigentümers der Hauptstraße Hs.-
Nr. 18a und 18b zu belasten.

15. MIT GEHRECHTEN ZU BELASTENDE 
FLÄCHEN (GR)
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB Zur Schaffung einer Verbindung zwischen Hauptstraße 

und Gartenstraße wird eine mit Gehrechten zugunsten 
der Allgemeinheit zu belastende Fläche, als Zuwegung 
mit einer Breite von 9,00 m, festgesetzt. Der Bereich ist 
bis einschließlich  der Oberkante des 1. Obergeschos-
ses (Erdgeschosszone + Zone des 1.OG) von baulichen 
und sonstigen Anlagen sowie von Bepflanzungen frei-
zuhalten.

Zudem ist innerhalb des Sondergebietes zur Verbin-
dung der öffentlichen Platzfläche mit der Gartenstraße 
eine Fläche mit einem Gehrecht zugunsten der Allge-
meinheit zu belasten.

16. NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23B BAUGB Innerhalb des Plangebietes sind bei Neubauten auf 

mindestens 50 % der Dachflächen von Gebäuden 
Photovoltaikanlagen zu errichten. Dies gilt auch für die 
Dachflächen sonstiger baulicher Anlagen wie Carports, 
Garagen und Nebengebäude mit einer Fläche von 
jeweils mehr als 30 m2.

Die mindestens zu errichtende Fläche von 
Photovoltaikanlagen kann auch auf nur einer oder 
mehreren baulichen Anlagen errichtet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche errichtet 
wird, die 50 % der Dachflächen auf dem Baugrundstück 
entspricht.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen in 
den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 221).

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 
2023 I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 
2022 (BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBI. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 
306).

• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24. November 1998 (GVBI. 365), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 07. Dezember 2022 (GVBI. 
S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBI. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBI. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz  (Landes-
naturschutzgesetz - LNatSchG -) vom 06. Oktober 
2015 (GVBI. S. 283), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 
287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25. 
Juli 2005 (GVBI. 302), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 
287).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBL. 127),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08. April 2022 (GVBI. S. 118).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) 
vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Sep-
tember 2021 (GVBI. S. 543).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Macken-
bach hat am __.__.____ die Einleitung des Ver-
fahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung „Ortskern Mackenbach“ be-
schlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes, wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Orts-
kern Mackenbach“ wird gem. § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a 
Abs.3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nicht durchgeführt.

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Macken-
bach hat in seiner Sitzung am __.__.____ den 
Entwurf gebilligt und die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanes der Innenentwicklung 
„Ortskern Mackenbach, Teil A“ beschlossen (§ 
13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Ausle-
gung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 4 Abs. 
2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde 
eine Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme 
eingeräumt.

• Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten  (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öf-
fentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-

rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 6 BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen (§  10 
Abs.  1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

Mackenbach, den __.__.____

Der Ortsbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Mackenbach, den __.__.____

Der Ortsbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Ortsgemeinde Mackenbach 
Rummelstraße 15 
67685 Weilerbach

Stand der Planung: 05.09.2023
ENTWURF

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern  
Dipl.-Ing. Sarah End

Ortskern Mackenbach
Bebauungsplan der Innenentwicklung in der Verbandsgemeinde 
Weilerbach, Ortsgemeinde Mackenbach

Ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020), LVGL

Maßstab 1:1.000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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17. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM 
SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB Für das MI 2 mit der Nutzungsschablone Nr.5 gilt fol-

gendes:

Rauchsauger und Kältemaschinen: Maximal zulässiger 
Schallleistungspegel je Rauchsauger: 58 dB(A).
Die Rauchsauger und Kältemaschinen dürfen weder 
ton- noch impulshaltig im Sinne der TA Lärm sein.

Andienung: Die Landbäckerei Dusch GmbH darf nicht 
während des Nachtzeitraums (22.00-06.00 Uhr) mit-
tels Lkw beliefert werden. Je lautester Nachtstunde ist 
die Nutzung von maximal 2 Kleintransportern zur 
Auslieferung von Back- und Konditoreiwaren zulässig. 
Bei der Beladung der Kleintransporter ist das Tor der 
Kommission im Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) 
geschlossen zu halten.

Parkplätze: Die Mitarbeiterparkplätze sind entlang der 
Ostfassade des Bäckereigebäudes auszuweisen, wobei am 
Tag (06.00-22.00 Uhr) die Nutzung weiterer Stellplätze 
westlich des Bäckereigebäudes ermöglicht werden kann.

18.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 
20 BAUGB

Je drei oberirdischer Stellplätze ist mindestens ein 
standortgerechter Laubbaumhochstamm (Stammum-
fang 18 - 20 cm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten.

Bei allen Baumpflanzungen muss grundsätzlich die of-
fene oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurch-
lässigen Belag versehene Fläche (Baumscheibe) min-
destens 6,0 m2 betragen. Die Baumscheiben sind durch 
geeignete Maßnahmen wie z.B. die Bepflanzung mit 
bodendeckenden Kleingehölzen oder Stauden, Ramm-
Borden, etc. vor Oberflächenverdichtung zu schützen. 
Im Falle beengter Verhältnisse sind Belüftungs- und 
Bewässerungskanäle anzulegen; die Pflanzgrube muss 
mindestens 12,0 m3 umfassen und 1,50 m tief sein. 

Bei der Baumarten- bzw. -sortenauswahl für den Stell-
platzbereich ist die folgende Pflanzliste (Vorschlagslis-
te) zu verwenden, wobei auch andere standortgerechte 
Bäume gepflanzt werden können:

• Ahorn (Acer platanoides/campestre/pseudoplata-
nus) (trocken-/hitzetolerante Sorte),

• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea) (tro-
cken-/hitzetolerante Sorte),

• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere / Eberesche (Sorbus aucuparia),
• Sommerlinde (Tilia platyphyllos),
• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Winterlinde (Tilia cordata),
• hochstämmige Obstbäume.

Aus klimatischen Gründen wird empfohlen, bei Pflan-
zungen die trocken-/hitzetoleranten Sorten zu ver-
wenden.

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 
- Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauwei-
sen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Güte-
bestimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso wie 
die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 - Vegeta-
tionstechnik im Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanz-
arbeiten) zu beachten. Die Bäume sind dauerhaft zu 
sichern und Ausfälle durch gleichartige Bäume zu er-
setzen.

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 30° Nei-
gung von Hauptgebäuden sind mit einer Substrat-
schicht von ca. 15 cm Stärke mindestens extensiv zu 
begrünen. Eine Nutzung als Dachgarten ist zulässig. 
Dabei ist ein Begrünungssystem zu wählen, welches 
das dauerhafte und vitale Wachstum von Gräsern, 
Polsterstauden und zwergigen Gehölzen auch wäh-
rend länger anhaltender Hitze- und Trockenheitsperio-
den gewährleistet. Das Anwachsen ist in einem zeit-
lich angemessenen Abstand zu kontrollieren und bei 
Misserfolg sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Innerhalb des Plangebietes sind bei Neubauten die 
Fassaden von den Hauptgebäuden insgesamt mindes-
tens zu 20 % mit geeigneten Rankgehölzen oder 
Rankpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu erhalten.
Die mindestens zu begrünende Fläche kann dabei auch 
auf nur einer Fassadenseite errichtet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass insgesamt eine Fläche begrünt 
wird, die 20 % der Fassadenflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.

Die Decken von Tiefgaragen, sofern sie nicht überbaut 
werden, sind mindestens 60 cm hoch mit fachge-
rechtem Bodenaufbau zu überdecken. Bei Pflanzung 
von Bäumen auf Tiefgaragen sind diese Bereiche pro 
Baum mind. 1 m hoch mit fachgerechtem Bodenauf-
bau zu überdecken.

19. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan. 

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Ortskern Mackenbach“ wird im beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzei-
tigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Der Bebauungsplan der Innenentwicklung „Ortskern Mackenbach“ ersetzt in seinem Geltungsbereich den 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Friedhofstraße“ aus dem Jahr 1970.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede 
Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

HINWEISE
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET (SO), HIER: „GESUNDHEITSZENTRUM, TAGESPFLEGE / KINDERTAGESPFLEGE UND BETREUTES WOHNEN, SERVICE-WOHNEN“
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

THmax

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GOKmax
HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GRZ
GRUNDFLÄCHENZAHL 
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

II - III
ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS MINDESTMASS UND HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o
OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a
ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

2 WE
HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN JE WOHNGEBÄUDE
(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE MIT STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

P VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: ÖFFENTLICHE PLATZFLÄCHE, PARKPLATZFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSGÄNGERBEREICH, ÖFFENTLICHER PLATZ
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

gr MIT GEHRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

HAUPTFIRSTRICHTUNG FÜR HAUPTGEBÄUDE

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHE NUTZUNG; ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS DER NUTZUNG

Fußgängerbereich, 
öffentlicher Platz

Fußgängerbereich, 

öffentlicher Platz

NUTZUNGSSCHABLONEN

Baugebiet
Zahl der Voll-

geschosse

GRZ
Höhe baulicher 

Anlagen

Bauweise
Wohneinheiten je 

Wohngebäude

WA 1 II - III

GRZ
0,4

THmax = 10,50 m

a 2 WE

1
WA 2 II

GRZ
0,4

THmax = 7,00 m

o 2 WE

WA 3 III

GRZ
0,4

THmax = 10,50 m

a 2 WE

2 3
WA 4 III

GRZ
0,4

THmax = 10,50 m

o 2 WE

MI 1 II - III

GRZ
0,6

THmax = 10,50 m

a 2 WE

4 5
MI 2 -

GRZ
0,8

GOKmax = 8,00 m

a -

6

SO II

GRZ
0,6

GOKmax = 
11,00 m

a -
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